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Aus Sicht des SBB und seiner Fachgewerkschaften sind drei 
verschiedene Fallkonstellationen möglich: 
 
 
1. Sie haben 2011 Widerspruch mit dem Musterschreiben* der 
Gewerkschaften eingelegt. 
 

 Derzeit ist für Sie nichts zu veranlassen. 
 
 
2. Sie haben 2011 Widerspruch mit einem anderen Schreiben 
eingelegt. 
 

 Wer mit einem anderen Schreiben Widerspruch eingelegt hat, sollte 
überprüfen, ob für das Jahr 2011 und die Folgejahre der Widerspruch 
eingelegt wurde. 

 
 
3. Sie haben bisher keinen Widerspruch eingelegt. 
 

 Wer bisher noch keinen Widerspruch eingelegt hat, sollte seine 
Ansprüche schnellstmöglich geltend machen. 

 Ob eine erstmalige und/oder rückwirkende Geltendmachung von 
Ansprüchen erfolgversprechend ist (Fallkonstellationen 2 und 3), 
kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. 
Sicherheitshalber sollten eventuelle Ansprüche unter Nutzung des 
Musterwiderspruchs* geltend gemacht werden. 

 
 
*  Hinweis: Den Musterwiderspruch aus 2011 können Sie auf der Homepage 
des SBB (www.sbb.de) nachlesen bzw. herunterladen. 
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